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2.3

Az.:
 

Datum:
22.08.2025

Vorlage Nr.
2025/0171/2.3

 

Beratungsfolgen  TOP Termin Zuständigkeit Abstimmung

Bau- und Entwicklungsausschuss Ö  28.08.2025 Vorberatung  

Bau- und Entwicklungsausschuss Ö  02.10.2025 Vorberatung  

Stadtrat Ö  28.10.2025 Entscheidung  

 

BETREFF

Parkraumbewirtschaftungskonzept

 

Beschlussvorschlag:

Dem Verwaltungsvorschlag zur Anpassung der Parkraumbewirtschaftung und der Gebühren wird 
zugestimmt.

 

 

 

 

Bürgermeisterin/Dezernentin/Dezernent:
 



Begründung:

Am 16.06.2020 wurden das aktuelle Parkraumbewirtschaftungskonzept (BEA und SR) und die 

Gebührenordnung verabschiedet. Diese wurden Mitte 2024 um den Wurstmarktplatz erweitert.
Die Verwaltung wurde beauftragt, das aktuelle System zu prüfen und eventuelle 
Änderungsvorschläge auszuarbeiten.
 

Nach Meinung der Verwaltung hat sich das Parkraumbewirtschaftungskonzept in der Gesamtheit 

bewährt und berücksichtigt die Ziele des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes. Auch das 
Handyparken hat sich bewährt und gewinnt zunehmend an Akzeptanz.
Deswegen wird vorgeschlagen, das jetzige System weitgehend beizubehalten, in sinnvollen 

Teilbereichen zu ergänzen und die vor fünf Jahren festgesetzten Gebühren anzupassen.
 

Am 08.05.2025 (BEA) und 17.06.2025 (SR) wurde bereits beschlossen, dass zukünftig die E-
Fahrzeuge nicht mehr von den Parkgebühren befreit werden und auf dem Limburgparkplatz nach 
Klärung der Rechtslage mit dem Finanzamt Gebühren erhoben werden.
 

Folgende weitere Änderungen werden vorgeschlagen:
 

1) Die Parkgebühren im Stadtgebiet werden angepasst:
 

Im Kernbereich: von 1,20 € / Stunde auf 1,40 € / Stunde (+ 16 %)

 

Restliches Stadtgebiet: von 0,80 € / Stunde auf 1,00 € / Stunde (+ 25 %)

 

Begründung: Anpassung an die allgemeine Preissteigerung
 

2) Auf dem Parkplatz P02 Salinarium, Therme (Wurstmarktplatz) werden die Gebühren wie folgt 
angepasst:

 

Das Tagesticket (bis 9.00 Uhr am Folgetag gültig) zu 3,00 € wird zu einem 8-Stunden-Ticket.
 

Es wird ein 24-Stunden-Ticket eingeführt, für das eine Gebühr von 5,00 € erhoben wird.
 

Das Monatsticket (31 Tage) wird von 15,00 € auf 25,00 € erhöht.
 

Begründung: Die Zeittickets sind verständlicher und leichter programmierbar. Die 9.00 Uhr Regelung 
des Folgetags entfällt. Übernachtungsgäste können mit einem 24 -Stunden-Ticket flexibler agieren. 
Die Erhöhung des Monatstickets auf dem Wurstmarkt auf 25,00 € ist angemessen, zumal auf den 
weiteren Parkplätzen (Punkt 3) ein 15,00 €-Monatsticket erworben werden kann.
 



3) Für die Parkplätze P03 Michelsberg (In der Silz), P10 Nonnengarten (Gutleutstraße) und P09 

Parkplatz Krankenhaus werden analog zum Wurstmarktplatz Parkgebühren erhoben.
 

Ein 8-Stunden-Ticket zu 3,00 €.
 

Ein 24-Stunden Ticket zu 5,00 €.
 

Ein Monatsticket (31 Tage) zu 15,00 €.
 

Begründung: Nach der Gebührenerhebung auf dem Wurstmarktplatz sind Verlagerungen des 
Parkverkehrs auf die unbefestigten Randparkplätze erkennbar. Ziel soll es sein, vornehmlich nur die 
Dauerparker auf diese Plätze zu lenken und die Tagesgäste auf den Wurstmarktplatz zurückzuführen,
um den Unterhalt dieser Parkplätze zu minimieren.
 

4) In der Sonnenwendstraße wird der obere Parkbereich wie folgt angepasst:
Die maximale Höchstparkdauer von 2 Stunden wird auf 8 Stunden erhöht.
 

Begründung: Angestellte und Bedienstete der Sonnenwendklinik benötigen teilweise längere 
Parkzeiten. Eine Verlängerung der Parkdauer im oberen Teilbereich ist im Hinblick der dort geringen 
Parkauslastung möglich.
 

Die finanzielle Auswirkung wird wie folgt abgeschätzt (Mehreinnahmen):
 

Erhöhung Parkgebühr Stadtgebiet   +    90.000,- €
Parkgebührenerhebung auf den 3 weiteren Parkplätzen    +   170.000,- €*)

 

*) Hier sind Personalkosten zur Überwachung gegenzurechnen.
Zudem sind einmalige Anschaffungs- und Installationskosten für die Parkscheinautomaten von ca. 
60.000,- € erforderlich.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




